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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1939

Norm

ABGB §863 K

VersVG §59

Rechtssatz

RG 21.9.1939, VIII 110

Der Abschluß der Versicherung zu dem gewöhnlichen Prämiensatz in Kenntnis der anderweitigen Versicherung kann

nach den Grundsätzen des redlichen Verkehrs nur dahin ausgelegt werden, daß der Versicherer seinerseits den Willen

hatte, für den entstehenden Schaden in voller Höhe zu haften (Die Entscheidung ist zu § 54 ÖVVG ergangen). Verö?:

DREvBl 1939/594
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